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Anfrage Töngi Michael und Mit. über die Immobilien des Luzerner Kantonsspi-
tals (A 821). Schriftliche Beantwortung 
 
 
Die schriftliche Antwort des Regierungsrates auf die am 25. Januar 2011 eröffnete Anfrage von 
Michael Töngi über die Immobilien des Luzerner Kantonsspitals lautet wie folgt: 
 
"Zu Frage 1: Gibt es ein Informationskonzept zum Vorgehen im Bereich Sanierung und Neu-
bauten des Kantonspitals? Ist dieses Konzept mit der Kantonsregierung abgesprochen? 
Nein, es gibt kein Informationskonzept. Das Vorgehen im Bereich Sanierung und Neubau des 
Kantonsspitals ist klar. Auf den 1. Januar 2011 sind die Spitalgebäude an die beiden verselb-
ständigten Unternehmen Luzerner Kantonsspital (LUKS) und Luzerner Psychiatrie (lups) über-
gegangen. Damit sind grundsätzlich die beiden Unternehmen für die Immobilien zuständig und 
verantwortlich. Allerdings bestehen auch weiterhin verschiedene Möglichkeiten, politischen Ein-
fluss auf die Entscheide des Spitalrates zu nehmen.  
 
Insbesondere hat uns Ihr Rat mit der Motion M 528 von Walter Stucki namens der Planungs- 
und Finanzkommission beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit ein stufen-
gerechter Einbezug des Kantonsrates in die Investitionsplanung und die Immobilienstrategie der 
Unternehmen realisiert werden kann. Diesem Auftrag sind wir im revidierten Spitalgesetz nach-
gekommen, indem künftig neben den Finanz- und Entwicklungsplänen auch die rollende Inves-
titionsplanung der beiden Unternehmen Ihrem Rat zur Kenntnisnahme unterbreitet wird. Die 
Gesetzesrevision wird voraussichtlich im Juni 2011 in Ihrem Rat beraten. 
 
Wie künftig die Investitionsplanung abläuft, wird also gesetzlich geregelt: Die beiden Unterneh-
men werden unserem und Ihrem Rat die Planungen unterbreiten müssen oder die Regierung 
kann z.B. auch direkt über die Leistungsaufträge Planungsaufträge erteilen. Die Information und 
Mitwirkung Ihres Rates ist also immer gewährleistet. 
 
Zu Frage 2: Wie sieht der Zeitplan für die Immobilienentscheide des Kantonspitals aus? 
Für die Planung der Augenklinik, des Kinderspitals und des Spitalzentrums hat Ihr Rat jeweils 
einen Kredit bewilligt. Die Planungen sind unterschiedlich weit fortgeschritten. Am weitesten ist 
die Planung bei der Augenklinik, am wenigsten weit noch beim Spitalzentrum.  
Wie schon bei Frage 1 erwähnt, soll künftig der Investitionsplan Ihrem Rat jährlich zur Kennt-
nisnahme unterbreitet werden.  
 
Zu Frage 3: Hat sich der Regierungsrat gegenüber dem Spitalrat zur Frage Neubau oder Sanie-
rung Spitalzentrum Luzern geäussert? Wenn ja, mit welcher Stossrichtung? 
Wir begrüssen es, dass bei der anstehenden Totalsanierung auch eine Neubauvariante geprüft 
werden muss. Unter Umständen ist diese langfristig kostengünstiger und ermöglicht effizientere 
Betriebsabläufe. Das trifft insbesondere für Spitalbauten zu, weil sich dort die Bedürfnisse und 
Abläufe in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben. Mit einem Neubau kann diesem Um-
stand eventuell besser Rechnung getragen werden. Wir haben uns inhaltlich dazu noch nicht 
geäussert. Wir werden dies erst tun, wenn konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen. Das ist 
noch nicht der Fall. 
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Zu Frage 4: Ist der Zeitplan für die Erneuerung der Spitalimmobilien dem Regierungsrat be-
kannt? 
Der Zeitplan ist nicht für alle Gebäude gleich weit fortgeschritten und deshalb auch nicht in glei-
chem Masse verbindlich und detailliert. Das Gesundheits- und Sozialdepartement pflegt einen 
Austausch mit dem LUKS und der lups. Damit sind wir über den Stand der Planungen orientiert. 
In der Revision zum Spitalgesetz schlagen wir vor, dass die beiden Unternehmen eine rollende 
Spitalplanung zu erstellen haben und diese uns und Ihrem Rat zu unterbreiten sind. Zudem 
erstellen die Unternehmen bis Ende 2011 eine Immobilienstrategie. Die beiden Instrumente, 
also die Immobilienstrategie und die rollende Investitionsplanung, werden zusammen eine gute 
Informationsbasis bilden, aus welcher hervorgeht, wann welche Erneuerungen geplant sind. 
 
Zu Frage 5: Ist der Regierungsrat der Ansicht, dass Neubauten sowohl in Wolhusen und Luzern 
für das Luzerner Spital mit den vorgesehenen Mitteln finanzierbar sind? Gibt es Varianten, in 
welchen der Kanton Luzern mit zusätzlichen Mitteln die Erneuerung der Immobilien mitfinanzie-
ren soll? 
Das neue Finanzierungsmodell für Spitalleistungen sieht vor, dass die Investitionskosten in den 
Fallpauschalen inbegriffen sind und nicht mehr separat von den Kantonen finanziert werden 
müssen. Das gilt für alle öffentlichen und privaten Spitäler auf der Spitalliste.  
Auch wenn noch nicht bekannt und entschieden ist, wie hoch die Entschädigung für die Anla-
genutzungskosten ist, so gehen wir im Moment davon aus, dass dieser Investitionskostenzu-
schlag die Anlagenutzungskosten eines Normspitals und damit auch des Luzerner Kantonsspi-
tals mit den Standorten Luzern, Sursee, Wolhusen und Montana decken wird.  
 
Eine Finanzierung von Erneuerungsvorhaben über die ordentliche Entschädigung hinaus ist im 
Moment nicht vorgesehen." 
 
Michael Töngi akzeptiert, dass die Luzerner Bevölkerung der Übertragung der Spitalbauten 
zugestimmt habe und Regierungs- und Kantonsrat somit nicht mehr in erster Linie für die Ge-
bäude zuständig seien respektive nur mehr über eingeschränkte Mitspracherechte verfügten. 
Insofern könne er die Antwort nicht beanstanden. Das sei aber nur die rechtliche Situation. Mit 
einem gewissen Befremden habe man zur Kenntnis genommen, dass der Spitalrat die gesamte 
bisherige Planung über den Haufen geworfen habe. Er erinnere an den Planungsbericht zu den 
Spitalbauten und den Planungskredit für das Spitalzentrum. Heute wisse man nicht, ob es in 
Wolhusen einen Neubau gebe oder ob da überhaupt eine längerfristige Zukunft für den Stand-
ort bestehe. Wenn es nach den Beschlüssen des Rates ginge, müsste ab Juli 2011 gebaut 
werden, aber es liege nicht einmal ein Projekt auf dem Tisch. Ähnlich sehe es mit dem Spital-
zentrum aus. Es hätten ausführliche Diskussionen stattgefunden. Mittlerweile prüfe der Spitalrat 
einen Neubau, was erstaune. Er staune auch, dass der Regierungsrat das unterstütze. Es sei 
merkwürdig, dass nun noch eine weitere Schlaufe gedreht werde. Unerfreulich komme zudem 
daher, dass man auf das Parlament enormen terminlichen Druck aufgesetzt habe und nun liege 
noch nicht einmal ein Projekt vor. Offensichtlich gehe es trotz anderslautender Ankündigungen 
mit dem Spitalrat nicht wirklich schneller. Die Situation sei sehr unklar und es bleibe ein mulmi-
ges Gefühl. Das Parlament müsse sich gut überlegen, künftig solche Sachen aus den Händen 
zu geben. Bei zeitlichen Druckversuchen müsse man entsprechend skeptisch sein. 
Im Namen der CVP-Fraktion erklärt Luzia Ineichen, dass die Antwort eine ausführliche Erklä-
rung zur Immobilienstrategie enthalte. Im Spitalgesetz gebe es § 12 mit Finanz- und Entwick-
lungsplan. Weiter verweise sie auf Informationsrechte in § 28 und § 29. Bei den Leistungsauf-
trägen werde darauf geachtet, dass die nötigen Investitionen berücksichtigt würden. Der Rat 
könne immer wieder Einsicht in die Investitionsplanung nehmen. Aus diesem Grund sei die 
Mehrheit der CVP-Fraktion mit der Antwort zufrieden. 
 
Der Anfragende ist mit der Antwort des Regierungsrates teilweise zufrieden. 
 
 
 


